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1Satzung zum Schutz des Baumbestandes im bau- 
rechtlichen Innenbereich der Stadt Bad Homburg

v.d.Höhe (Baumschutzsatzung)

Aufgrund des § 26 des Hessischen Naturschutzgesetzes (HENatG) in der Fassung 
vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Oktober 
2002 (GVBl. I S. 614), in Verbindung mit den §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeinde-
ordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Juni 2002 (GVBl. I S. 342, 353), hat die Stadtverordneten-
sammlung der Stadt Bad Homburg vor der Höhe in ihrer Sitzung vom 15.07.2004 die 
nachstehende Satzung beschlossen: 

Präambel

Die Qualität einer gebauten Stadt wird maßgeblich durch ihren Baumbestand geprägt. 
Stadtbäume gehören zu den für jedermann sichtbaren Strukturen im Stadtbild, die we-
sentlich zum Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger und aller anderen Menschen, 
die sich in der Stadt aufhalten, beitragen. Die Bedeutung des Baumschutzes wird be-
reits an Artikel 26a der Hessischen Verfassung deutlich, wonach der Umweltschutz als 
Staatsziel in die Verfassung aufgenommen worden ist. Die Hessische Verfassung ap-
pelliert dabei ausdrücklich an die Verantwortung der Gemeinden. Im rechtsgültigen 
Landschaftsplan des Umlandverbandes Frankfurt (UVF) gemäß Gemeindekammerbe-
schluss des UVF vom 13.12.2000 wird für die Stadt Bad Homburg vor der Höhe die 
Erhaltung bzw. die Erhöhung der Durchgrünung innerhalb von Siedlungsflächen als 
Entwicklungsmaßnahme dargestellt. Gerade großen Städten in dicht besiedelten Ge-
bieten, so auch Bad Homburg vor der Höhe, besonders in ihrer Eigenschaft als Kur- 
und Kongress-Stadt im Einzugsbereich des Rhein-Main-Gebiets, kommt hier eine be-
sondere Verantwortung zu. Bad Homburg vor der Höhe gilt u.a. in herausragender 
Weise als Kur- und Fremdenverkehrsziel mit „Champagnerluft“ und einer über 160 
Jahre alten Kurtradition und als Kongresszentrum. Diese Eigenschaften stellen Wirt-
schaftsfaktoren dar, die in kaum vergleichbarer Weise auch auf den öffentlichen und 
privaten Baumbestand im baurechtlichen Innenbereich der Stadt zurückzuführen und 
angewiesen sind. Städtische Bäume in öffentlichen Grünanlagen, auf Friedhöfen oder 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt Bad Homburg vor der Höhe wer-
den nach Maßgabe einer innerstädtischen Dienstanweisung im Sinne der Satzung 
kontrolliert, gepflegt und geschützt. Neben dem Baumbestand im öffentlichen Raum 
ist der private Baumbestand unverzichtbarer Bestandteil des Stadtgrüns. Sein Schutz 
ist vor dem geschilderten Hintergrund im gesamten baurechtlichen Innenbereich der 
Stadt Bad Homburg vor der Höhe in höchstem Maße notwendig und gerechtfertigt. Die 
Satzung macht die Verantwortung aller Grundstückseigentümerinnen und  
–eigentümer sowie aller Nutzungsberechtigten für die Baumpflege, -erhaltung und
–neupflanzung in der Stadt auch auf privaten Flächen deutlich und soll den Gehölzbe-
stand der Kur- und Kongress-Stadt Bad Homburg vor der Höhe für die Zukunft nach-
haltig sichern.

1 Öffentlich bekannt gemacht FR und TZ am 14.08.2004 
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§ 1
Geltungsbereich, Zielsetzung und Schutzgegenstand 

(1) Der Baumbestand innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und inner-
halb des Geltungsbereichs der Bebauungspläne im Gebiet der Stadt Bad Homburg
vor der Höhe wird zur

- Belebung, Gliederung und Pflege des Stadtbildes,

- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes im innerstädtischen Bereich,

- Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der ortsklimatischen Verhältnis-
se,

- Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen, z.B. Luftverunreinigung und Lärm,

- Erhaltung eines artenreichen Pflanzenbestandes,

- Erhaltung ökologisch wertvoller Lebensräume für Menschen und Tiere,

- Erhaltung von Zonen der Ruhe und Erholung für die Bevölkerung und

- Sicherung der Lebensqualität und des Wohnwerts in Bad Homburg v.d. Höhe

nach Maßgabe dieser Satzung geschützt. Diese Ziele zählen zu den öffentlichen Be-
langen im Sinne dieser Satzung. 

(2) Dem Schutz dieser Satzung unterstehen Nadelbäume, die einen Stammumfang
von mehr als 120 cm haben sowie Laubbäume, die einen Stammumfang von mehr als
90 cm haben, oder Nadel- und Laubbäume, die Teil einer Baumgruppe mit überwie-
gend größerem Stammumfang sind.

Maßgebend ist der Stammumfang, gemessen in 1 Meter Höhe über dem Erdboden. 
Liegt der Kronenansatz niedriger als 1 Meter, so ist der Stammumfang unmittelbar un-
ter dem Kronenansatz ausschlaggebend. Bei mehrstämmigen Bäumen entscheidet 
die Summe der Einzelstammumfänge. 

(3) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für:

a) Baumbestände in Gärtnereien, Baumschulen, öffentlichen Grünanlagen, auf Fried-
höfen und anderen Begräbnisstätten und Waldflächen im Sinne des Hessischen
Forstgesetzes, sowie Baumbestände im öffentlichen Schienen- und Straßenver-
kehrsraum,

b) Schutzgegenstände nach § 11 HENatG (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutz-
gebiete, Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile, Nationalparke, Na-
turparke, Biosphärenreservate), die rechtsverbindlich festgesetzt oder einstweilig
sichergestellt sind,

c) Obstbäume, soweit sie dem Zweck des Ernteertrags dienen, mit Ausnahme von
Walnussbäumen und Esskastanien,

d) Baumbestände innerhalb einer nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz ge-
schützten Park- und Gartenanlage.
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(4) Festsetzungen in Bebauungsplänen über die Erhaltung von Bäumen sowie andere
weitergehende Baumschutzvorschriften, insbesondere solche des Naturschutzrechts,
werden von dieser Satzung nicht berührt.

§ 2
Verbotene Handlungen 

(1)Geschützte Bäume sind zu erhalten, mit diesem Ziel zu pflegen und vor Gefähr-
dungen zu bewahren. Im Geltungsbereich dieser Satzung ist es verboten, geschützte
Bäume ohne Genehmigung (§ 3) zu beseitigen.

(2) Beseitigen im Sinne des Abs. 1 ist die Entfernung oder Zerstörung von geschützten
Bäumen. Eine Entfernung liegt insbesondere vor, wenn geschützte Bäume gefällt, ab-
gebrannt, auf den Stock gesetzt oder entwurzelt werden. Eine Zerstörung liegt vor,
wenn an geschützten Bäumen Eingriffe vorgenommen werden, die zum vorzeitigen
Absterben führen oder führen können.

(3) Der Beseitigung stehen gleich Veränderungen oder Beschädigungen an geschütz-
ten Bäumen. Eine Veränderung liegt vor, wenn an geschützten Bäumen Eingriffe vor-
genommen werden, die das charakteristische Aussehen wesentlich verändern, das
weitere Wachstum verhindern und die Funktion des geschützten Baumes für die Um-
welt beeinträchtigen. Eine Beschädigung liegt insbesondere vor, wenn in den Wurzel-
bereich dergestalt eingegriffen wird, dass eine ordnungsgemäße Versorgung des
Baumes mit Wasser und den notwendigen Nährstoffen nicht mehr gewährleistet ist.

(4) Unter die Absätze 1 bis 3 fallen nicht die üblichen, fachgerecht ausgeführten Pfle-
gemaßnahmen sowie unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar
drohenden Gefahr. Unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar
drohenden Gefahr sind dem Magistrat der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe unverzüglich
anzuzeigen.

§ 3
Genehmigung und Versagung 

(1)Handlungen im Sinne des § 2 bedürfen der Genehmigung.

(2) Die Genehmigung zur Vornahme einer Handlung im Sinne des § 2 ist zu versagen,
wenn und soweit nicht:

a) von dem Zustand des geschützten Baumes eine Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit ausgeht und keine andere zumutbare Möglichkeit der Gefahrenabwehr gege-
ben ist,

b) ein geschützter Baum krank ist und seine Erhaltung mit zumutbarem Aufwand nicht
sichergestellt werden kann,

c) einzelne Bäume eines größeren Baumbestandes im Interesse der Erhaltung des
übrigen Baumbestandes entfernt werden müssen (Pflegehieb),

d) eine nach baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung bei Versagung der Ge-
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nehmigung nicht oder nur unter wesentlichen, nicht zumutbaren Beschränkungen 
verwirklicht werden kann, 

e) die Eigentümerin bzw. der Eigentümer oder ein sonstiger Berechtigter aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften oder eines rechtskräftigen Urteils verpflichtet ist, die Bäume
zu beseitigen oder zu verändern,

f) die Beseitigung des Baumes aus überwiegenden, auf andere Weise nicht zu ver-
wirklichenden öffentlichen Interessen dringend erforderlich ist oder

g) der Zustand des Baumes für die Eigentümerin bzw. den Eigentümer oder sonstigen
Nutzungsberechtigten des Grundstücks oder für den Nachbarn zu unzumutbaren
Nachteilen oder Beeinträchtigungen führt.

(3) Die Genehmigung ergeht unbeschadet der Rechte Dritter.

§ 4
Verfahren

(1)Die Genehmigung ist beim Magistrat der Stadt Bad Homburg vor der Höhe schrift-
lich und in zweifacher Ausfertigung unter Verwendung des aus der Anlage 1 ersichtli-
chen Formblatts (–Muster-) und unter Darlegung der Gründe zu beantragen. Dem An-
trag ist ein Lageplan in zweifacher Ausfertigung beizufügen. Darin ist der betroffene
Baum (im Falle eines Pflegehiebs gemäß § 3 Abs. 2 c der gesamte Baumbestand) mit
seinem Standort unter Angabe der Baumart, des Stammumfangs und der Höhe einzu-
tragen. Vor der Entscheidung über den Antrag können weitere Unterlagen verlangt
werden.

(2) Die Entscheidung des Magistrats der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe ergeht in
Schriftform.

§ 5
Nebenbestimmungen und Ersatzpflanzungen

(1) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Die Antragstel-
lerin bzw. der Antragsteller hat im Falle einer Genehmigung gemäß § 3 für jeden be-
seitigten Baum auf ihre bzw. seine Kosten als Ersatz neue Bäume oder Sträucher
nach Maßgabe des Abs. 2 zu pflanzen, zu pflegen und zu erhalten (Ersatzpflanzun-
gen). Die Verpflichtung wird im Einzelfall im Genehmigungsbescheid festgelegt. Ge-
nehmigte Baumfällungen gemäß § 3 Abs. 2 c (Pflegehieb) sind nicht ersatzpflichtig.

(2) Die Ersatzpflanzungen bemessen sich nach der Anzahl der zu entfernenden Bäu-
me. Zur Erhaltung der ökologischen Leistungsfähigkeit ist bzw. sind für jeden entfern-
ten Baum ein neuer Baum oder zwei Sträucher, deren Mindesthöhe 1 Meter betragen
muss, zu pflanzen. Es sollen standortgerechte, einheimische Laubgehölze verwendet
werden. Wächst ein als Ersatz zu pflanzender Baum oder Strauch nicht an, ist die Er-
satzpflanzung zu wiederholen. Die erfolgreiche Durchführung der Ersatzpflanzungen
ist der Genehmigungsbehörde in geeigneter Form nachzuweisen.

(3) Wer als Eigentümerin bzw. Eigentümer oder als sonst Berechtigter entgegen der
Bestimmung des § 2 geschützte Bäume ohne Genehmigung beseitigt hat, ist verpflich-
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tet, unverzüglich eine Ersatzpflanzung vorzunehmen. 

(4) Kann eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht auf
dem Grundstück, auf dem die Beseitigung erfolgte, durchgeführt werden, so ist die Er-
satzpflanzung im räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriff auf einem anderen
Grundstück der Antragstellerin bzw. des Antragstellers, der Stadt Bad Homburg vor
der Höhe oder eines zur Duldung bereiten Dritten durchzuführen.

(5) Hat ein Dritter die geschützten Bäume beseitigt und steht der Eigentümerin bzw.
dem Eigentümer oder dem Nutzungsberechtigten gegen den Dritten ein Ersatzan-
spruch zu, so treffen die Eigentümerin bzw. den Eigentümer oder den Nutzungsbe-
rechtigten die gleichen Verpflichtungen wie im Falle des Abs. 3. Lässt sich nicht fest-
stellen, durch wen die Beseitigung des Baumes vorgenommen worden ist, so treffen
die Eigentümerin bzw. den Eigentümer oder den Nutzungsberechtigten ebenfalls die
Verpflichtungen des Abs. 3.

§ 6
Maßnahmen zur Erhaltung kranker Bäume 

(1) Wird die Beseitigung von kranken Bäumen nicht genehmigt (vgl. § 3 Abs. 2 b), ist
durch Anordnung sicherzustellen, dass die Antragstellerin bzw. der Antragsteller alle
zumutbaren Maßnahmen trifft, die zur Sicherung und Erhaltung der Bäume notwendig
sind.

(2) Der Magistrat der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe kann anordnen, dass die Eigen-
tümerin bzw. der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstücks bestimmte
Maßnahmen zur Pflege, zur Erhaltung und zum Schutz von gefährdeten, gemäß § 1
geschützten Bäumen, trifft; dies gilt insbesondere, wenn Baumaßnahmen vorbereitet
oder durchgeführt werden sollen.

(3) Der Magistrat der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe kann von der Eigentümerin bzw.
dem
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten verlangen, dass sie bzw. er die Durchführung
bestimmter Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an geschützten Bäumen durch die
Stadt duldet, wenn ihr bzw. ihm selbst die Durchführung nicht zumutbar ist.

§ 7
Kennzeichnung von Bäumen in Bauvorlagen 

Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugenehmigung 
beantragt, so sind im Lageplan die auf dem Grundstück vorhandenen geschützten 
Bäume, ihr Standort, die Art, der Stammumfang und der Kronendurchmesser einzu-
tragen.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1)Ordnungswidrig im Sinne des § 43 Abs. 3 Nr. 10 Hessisches Naturschutzgesetz
(HENatG) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung entgegen den
Verboten nach § 2 handelt, Nebenbestimmungen oder sonstige Anordnungen, die
gemäß §§ 5 und 6 erlassen wurden, nicht erfüllt oder eine Anzeige nach § 2 Abs. 4
letzter Satz unterlässt.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 43 Abs. 4 HENatG mit einer Geldbuße bis
zu einhunderttausend Euro (100.000 €) geahndet werden, soweit die Zuwiderhand-
lung nicht durch Bundes- oder Landesrecht mit Strafe bedroht ist.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 43 Abs. 5 HENatG in Verbindung mit § 36
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat der Stadt Bad
Homburg vor der Höhe.

§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bad
Homburg vor der Höhe (Baumschutzsatzung) vom 14. Oktober 1977 außer Kraft.

Bad Homburg v.d. Höhe, den 10. August 2004 

Der Magistrat der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
Korwisi, Stadtrat 


